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Das Ministerium der Finanzen ist verantwortlich 
für die Finanzplanung aller anderen Bereiche der 
volkseigenen Wirtschaft und für die Planung der 
Einnahmen und Ausgaben der Bereiche der gesell
schaftlichen Konsumtion und für die staatliche Ver
waltung.

3. Die Hauptaufgabe der Regierungskommission für 
Preise beim Ministerrat besteht im beschleunigten 
Abschluß der Bildung einheitlicher Festpreise. Dem 
Vorsitzenden der Regierungskommission untersteht 
das Büro für Preise, dem die bestehenden Zen
tralen Preisreferate für die einzelnen Industrie
zweige (bisher bei den Industrieministerien) ange
schlossen werden. Die Zentralen Preisreferate sind 
für die Einzelpreisbewilligungen verantwortlich. 
Die bisherige Arbeit der Industrieministerien auf 
dem Gebiet der Preise wird überwiegend auf die 
WB übertragen. Die WB bedienen sich bei ihrer 
Arbeit der bestehenden Arbeitskreise.
Die WB vertreten die von ihnen erarbeiteten 
Preisanordnungen in der Regierungskommission 
für Preise.
Die Leiter der Abteilungen und Sektoren für die 
Planung der Industrie bei der Staatlichen Plankom
mission nehmen bei den Beratungen über Preis
anordnungen und anderen prinzipiellen Entschei
dungen für ihren Industriezweig in der Regierungs
kommission für Preise als stimmberechtigte Ver
treter teil. Bei den Wirtschaftsräten bei den Räten 
der Bezirke sind Preiskommissionen zu bilden. Die 
Koordinierung ihrer Tätigkeit erfolgt durch die Re
gierungskommission für Preise.

III.
Aufgaben der Wirtschaftsräte bei den Räten 

der Bezirke auf dem Gebiet der Planung
Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke sind 

sowohl Organe der Räte der Bezirke als auch der 
Staatlichen Plankommission zur Planung und Kontrolle 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben im Bezirk. Auf der 
Grundlage der Beschlüsse der Räte der Bezirke, der 
Weisungen der Staatlichen Plankommission und nach 
Auswertung der Vorschläge der Plankommissionen bei 
den Räten der Kreise sowie der bezirksgeleiteten WB 
und der Betriebe arbeiten sie die Entwürfe der Per
spektivpläne und der Jahrespläne zur Entwicklung des 
Bezirkes aus und legen diese Pläne dem Rat des Be
zirkes zur Bestätigung vor. Der Bezirkstag beschließt 
über die Pläne der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Bezirkes. Die Räte der Bezirke übergeben den Räten 
der Kreise die bestätigten Pläne; eine Übergabe von 
Plänen durch die Fachorgane der Räte der Bezirke an 
die Fachorgane der Räte der Kreise erfolgt nicht.

Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke kon
trollieren die Durchführung der Bezirkspläne und legen 
dem Rat des Bezirkes und der Staatlichen Plankommis
sion Analysen über den Stand der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Bezirkes vor.

Die Räte der Bezirke sind für die Durchführung der 
Pläne der den zentralen WB oder zentralen Staats
organen unterstehenden Betriebe und Einrichtungen 
mitverantwortlich. Sie nehmen diese Verantwortung 
wahr, indem den Wirtschaftsräten bei den Räten der 
Bezirke das Recht und die Pflicht übertragen wird, die 
Wirtschaftstätigkeit dieser Betriebe zu überprüfen und 
Einsprüche sowie Vorschläge an die Staatliche Plan
kommission einzureichen.

Bei der Planung und Leitung der bezirksgeleiteten 
und örtlichen Wirtschaft haben die Wirtschaftsräte bei 
den Räten der Bezirke insbesondere folgende Aufgaben:

a) Planung und Leitung der den Räten der Bezirke 
unterstellten Betriebe bzw. WB der Industrie, des 
Verkehrs und der Wasserwirtschaft;

b) Planung der Materialversorgung und Verteilung 
der Kontingente für alle Bedarfsträger sowie für 
die Räte der Kreise;

c) Planung des Exportes der bezirksgeleiteten und 
örtlichen Betriebe sowie Unterstützung dieser Be
triebe bei der Ausschöpfung zusätzlicher Export
möglichkeiten;

d) Koordinierung der Pläne der bezirksgeleiteten und 
örtlichen Wirtschaft, die besonderen Fachorganen 
der Räte der Bezirke unterstehen. Die Pläne für 
diese Wirtschaftszweige sind Bestandteil der ein
heitlichen Volkswirtschaftspläne der Bezirke und 
Kreise;

e) Planung der Arbeitskräfte und Löhne sowie der 
Berufsausbildung für alle Bereiche der bezirks
geleiteten und örtlichen Wirtschaft und Lenkung 
der Arbeitskräfte im gesamten Bezirk;

f) Koordinierung der Pläne der den Räten der Kreise 
unterstellten volkseigenen Industrie, Kommunal
wirtschaft und des Verkehrs sowie der Einrichtun
gen des Kultur-, Gesundheits- und Sozialwesens 
und der Volksbildung und Festlegung der Auf
gaben der privaten Industrie und des Handwerks;

g) Anleitung und Kontrolle der Plankommissionen 
bei den Räten der Kreise.

Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke 
koordinieren im Aufträge des Rates nach den Weisun
gen der Staatlichen Plankommission unter Wahrneh
mung gesamtstaatlicher Interessen die Entwicklung der 
zentralgeleiteten Wirtschaft mit der Entwicklung der 
Bezirke. Sie erhalten dazu von der Staatlichen Plan
kommission die Hauptkennziffern des Planes der zen
tralgeleiteten Wirtschaft außer für bestimmte Spezial
aufgaben.

Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke haben 
das Recht und die Pflicht,

die Erfüllung der Produktionspläne und die Ren
tabilität zurückbleibender Betriebe ihres Gebietes zu 
prüfen und die Bestände an materiellen Umlauf
mitteln zu kontrollieren,

die Investitionen der zentralgeleiteten Wirtschaft zu 
überprüfen und die sich aus diesen Überprüfungen 
ergebenden Vorschläge oder Einsprüche der Staat
lichen Plankommission zu übergeben,

Maßnahmen festzulegen, die die Durchführung der 
Investitionsbauten von gesamtstaatlicher Bedeutung 
sichern,
Maßnahmen zur Sicherung der volkswirtschaftlich 
notwendigen Verteilung der Arbeitskräfte in ihrem 
Gebiet zu treffen,
die Realisierung der Exportverpflichtungen in allen 
Betrieben ihres Gebietes zu kontrollieren und Maß
nahmen zur Sicherung der Erfüllung der Exportpläne 
einzuleiten,

in Zusammenarbeit mit den Handelsorganen Maß
nahmen zur Steigerung der Produktion von indu
striellen Konsumgütern in den von den zentralen


